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XX . Baupolizei.

Normative Bestimmungen.
Aus Anlass specieller Fälle wurde seitens der k. k. n .-v. Statthalterei die Noth-

wendigkeit ausgesprochen , dass für solche Wohuräume , lvelche nur dou dem angrenzenden,
zur Aufbewahrung von Nahrungsmitteln dienenden Gassenlocale zugänglich sind , ein
eigener Ansgang hergestellt werde , und die Bewohnung von Gassenlocalen ohne rück¬
wärtigen Ausgang für unzulässig erklärt.

Tie Überlassung städtischen Straßengrnndes für die Anbringung von Luftcirculations-
schlipen außerhalb der Gassenhauptmauer von Gebäuden zum Trockenbalten der unter¬
irdischen Räume wurde mit dem Gemeinderathsbcschlusse vom 20 . Feber 1889 geregelt.

Mit der Entscheidung des k. k. Vcrwaltungsgerichtshvfes vom 4 . April 1889 wurde
die Zulässigkeit eines Recurses in Baulinien -Angelegenheiten gegen Entscheidungen des
Gemcindcrathes anerkannt.

Tie Berwendbarkeit sogenannter „ Patent -Toppelkcil -Ziegel " zur Herstellung flacher
Teckengewblbe wurde aus Grund des Ergebnisses der ämtlich vorgenommenen Erprobung
unter gewissen Bedingungen mit den Magistratserlässen vom 3 . Jänner 1890 , Z . 241 .123
und 21 . März 1890 , Z . 40 .230 ausgesprochen.

Das Recht der Gemeinde zur Einhebung einer Canaleinmündungsgebür wurde
mit dem Gesetze vom 19 . Jänner 1890 , L . G . Bl . Nr . 9 geregelt.

Mit den Statthalterei -Verorduungen vom 11 . Mai 1890 , Z . 18 .104 und vom

6 . November 1890 , Z . 66 .779 L . G . Bl . Nr . 30 und 40 erfolgte die Umrechnung
der im Gesetze vom 13 . Feber 1876 , L . G . Bl . Nr . 3 , betreffend die Taxen für Angcn-
scheinsvornahmen , enthaltenen Maßangaben und Tarife entsprechend dem metrischen Maße.

Mit Kundmachung des Magistrates vom 14 . Juni 1890 wurden Borschriften zur
Berlstitnug von Unglückssällen durch Einathmen gesundheitsschädlicher Gase beim Aus-
Heizen neugebanter Häuser und adaptierter Räume erlassen.

Die Entscheidung der Baudeputation für Wien vom 25 . April 1890 , Z . 9 stellte
den Grundsatz auf , dass durch die Widmung eines Theiles eines Grundcvmplexes zum
Jweckc der Berbauung , wodurch eine Trennung von Baugrund und Gartengrund (oder
freiem Felde ) stattfindet , eine Parcellierung im Sinne des F 3a der Bauordnung
gegeben ist, insofernc über den Grundcvmplex führende Straßen projektiert sind . Eine
ähnliche Entscheidung erfloss am 3 . Juni 1891 , Z . 5.

Die Verpflichtung zur Trottoirlegung an Bahnhöfen im Falle der Aufführung

von Bauten oder Herstellung von Stützmauern an der Straße wurde mit der Entscheidung
der Baudcpntativn für Wien vom 24 . April 1890 , Z . 41 ex 1889 in einem specielleü
Falle begrenzt.
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Mit der Entscheidung des Magistrates dam 21 . Navember 1890 , Z. 293 .995
wurde die bedingungsweiseZulassung eines patentierten „Quarzkunststeines" sür Bauten
ausgesprochen.

Anlässlich eines Reeurses gegen einen Fahluugsauftrag , betreffend die Berichtigung
van Taxen, sand sich das k. k. Ministerium des Innern bestimmt, mit Erlass vom
21. September 1890, Z. 8805 die Unzuständigkeit der k. k. Statthalterei zur Ent¬
scheidung von Rceursen gegen Verfügungen des Magistrates innerhalb des natürlichen
Wirkungskreises zu erklären.

Durch die Bandeputations-Entscheidnug vom 12. November 1890 , f). 23 wurde
die Verpflichtung zur Vermauerung von Fenstern in der gegen ein Nachbargrnndstück
gerichteten Feuermauer eines Hauses ausgesprochenund dieselbe damit begründet, dass
nach allen seit der Erbauung des Hauses l1837 > bestandenen Bauordnungen zur Her¬
stellung solcher Fenster eine Baubewilligung erforderlich gewesen wäre, eine solche aber
nicht vorliegt, und nach der gegenwärtigen Bauordnung unzulässig ist.

Zufolge der Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofesvom 8. Qctober 1890,
Z . 3100 wurde die Beschwerde der Gemeinde Wien gegen die Entscheidung des
k. k. Ministeriums des Innern vom 14. August 1889 , Z. 12.157, betreffend den Ban-
consens sür Herstellungen in einen, Hanse der Lercheufelderstrasteals unbegründet
abgewiesen, weil die Befürchtung der Nothwendigkeit weiterer Reconstructionen, als der
geplanten, nicht zu berücksichtigen ist, sondern allfällige weitere Ballführungen, welche
sich künftig als nothwendig Herausstellen würden, den Gegenstand einer weiteren Amts¬
handlung der Baubehörde zu bilde» haben und die gegenwärtig projecticrtcn Herstellungen
nicht als Umbau anzusehen seien.

Mit dem Gemelnderathsbeschlussc vom 2l . April 1891 wurde die Erzielung eine
möglichst rauch- und rastlosen Verbrennung bei Fenernngsanlagen gelegentlich der
Ertheilung von Bau- und Betriebsbcwilligungen empfohlen, eine ständige Evutrole
sämmtlicher Fenerungsanlagen durch das Stadtbauamt , sowie die Beseitigung lvahr-
geilommener llbelstände angevrdnct und eine jährliche Berichterstattung hierüber aus-
getragen.

Der Vorgang, durch welchen bei Benützung städtischen Straßcngriindes in minder-
wichtigen Fällen ohne Errichtung eines förmlichen Bestandvertrages die Rechte der
Gemeinde als Grundeigenthümeriu mittels Einverleibung im Grnndbnche sicherzustellen
sind, sand in dem Stadtrathsbeschlussevom 11. Juni 1891 seine Regelung.

Mit der Magistratseutscheidnugvom 19. September 1891 wurde eine von Georg
Hönel erfundene Eoustruction zur Erzielung flacher Deckengewölbe nach Vvrausgegangcner
Erprobung bedingungsweisezur Verwendung für Wohnhäuser zugelassen.

Hinsichtlich des Vorganges bei Ballten und gewerblichen Anlagen in der Nähe
von Munitivnsdepots und Pulvermagazinen wurden mit dem Erlasse des k. k. Ministeriums

-des Jniieru vom 16. März 1891, I . 4609 Vorschriften erlasse».
Ter Ltatthaltereierlass vom 24. April 1891, Z. 63.719 enthält Normen

bezüglich der Errichtung und des Betriebes von Badeanstalten, in welchen auch gewöhnliche
Dampfbäder verabreicht werden.

Ter sür die Bezirke II —X festgesetzte Platzzins für die Inanspruchnahme städtischen
Strastengrundes zur Lagerung von Baumaterialien ist laut des Stadtrathsbeschlusses
vom 10. November 1891 auch auf die Bezirke XI —XIX ailzuwenden. Dasselbe gilt
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nach dem Stadtratysbeschlnssevom 3. Deeember 1891 für den Platzzinstaris, ivelcher
bei Jnanspnchnahme städtische» Straßengrnndcs durch gewisse bauliche Herstelluuge»
anzuivenden ist.

Aus Anlass der Einbeziehung mehrerer Gemeinde» und Gemeindetheilein die
Gemeinde Wien war eine vorläufige Revision der Wiener Bauordnung in ver¬
schiedenen Bestimmungen nothwendig geworden, und erfolgte diese durch das Gesetz
vom 26. Deeember 1890, L. G. Bl. Nr. 48.

Ter Statthaltereierlass vom 30. März 1892 , Z . 17.743 nennt als Erzeuger
von feuersicheren Tacheindeckungsmaterialiendie Firmen: 1. 4t. Schefftel in Wien,
2. Stalling , Ziem L Co. in Wien, 3. Karl C. Menzl in Weißwasser, 4. Erste
österreichisch-ungarische Asbestwarenfabrik Rudolf Graf W e stv hale  n in Wien
5. Posnansky und Strelitz in Wien, 6. Johann Bosch in Wien, 7. Paul Hiller
8c Comp, in Wien, 8. Weber -Falkenberg in Wien.

Mit dem Gemeinderathsbeschlusse vom 26. April 1892 wurden jene Hauptstraßen
und Plätze bezeichnet, für welche in den Bezirken XI —XIX die Bestimmungen der ersten sieben
Absätze des i? 42 der Bauordnung Geltung haben sollen, und zwar: 1. die Stein¬
bauergasse (Breite 22 .̂ Meter ) bis zur Rudolfsgasse, 2. die Schönbrunner Hauptstraße
(Fortsetzung der Mariahilferstraße) Breite circa 23 Meter bis zur Grenz- und Reindorf¬
gasse, 3. die Ostgrenze der Schmelz mit den Theilen der Bnrggasse und Aufmarschstraße
in den Strecken zwischen der Schmelz und Gürtelstraße, 4. die Gürtelstraße und alle
Straßentheile zwischen der Gürtelstraße und den alten Bezirken.

Anlässlich einer Privatklage hat der k. k. oberste Gerichtshof über den Revisions-
recurs der k. k. n.-ö. Finanzprocuratur namens der Gemeinde Wien (zufolge Decretes
des k. k. Oberlandesgerichtes Wien vom 13. Juli 1892, Z. 9252 ) die Behandlung der
Canaleinmündungsgebüren bei Meistbotsvertheilungen als Borzugspost ausgesprochen.

Der Magistrat hat zufolge Decretes vom 15. März 1893, Z. 37.177 das Stadt¬
bauamt beauftragt, bei den Baucommissionen auf die Anbringung der Hansbesorgers-
wohnnng im Hausflur beim Hauseingange thunlichst hinznwirken.

Ter Stadtrathsbeschlnss vom 6. April 1893 normiert, dass bei Ansuchen um
Parcellierungen nur die Bnulinie, nicht auch die Risalite zu bestimmen sind.

Durch den Erlass der Bnndepntatio» für Wien vom 22 . März 1893, Z. 99
wurde die angesnchte Baubewillignng für ein Wohnhaus in Nussdorf wegen mangelnden
Zuganges verweigert, beziehungsweise der gegen die abweisliche Entscheidung des
magistratischen Bezirksamtes für den XIX . Bezirk eingebrachte Recurs nbgewiesen.

Mit Ltatthaltereierlass vom 31. März 1893, Z. 21 .607 wurde die Bekannt¬
machung des Banverbotsrayon bei fortificatvrische» Objecten, beziehungsweise Munitions-
magazinen angeordnet.

Mit Zuschrift des Obersthvfmeisteramtes Seiner Majestät des Kaisers vom
15. Juni 1893 , Z. 3657 wurde die Intervention dieses Amtes bei Localcommissionen
in der Umgebung der Siebcnbrnnner Hofwasserleitnng im V. Bezirke geregelt.

Durch den Statthaltereierlass vom 17. Mai 1893, Z. 16.362 wurde die Ver¬
wendung der entgegen den Vorschriften der Magistratskundniachungvom 9. September
1884, Z. 274 .411 zur Aufhängung mit Kette» eingerichtetenHängegerüste des Franz
Hoffmann  und Heinrich Richter  untersagt.
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Mit Statthaltereierlass vom 14. Juni 1808. Z . 4238 wurde die Berechtigung
zur Inanspruchnahme eines Grnudstreisens von 2 Meter von der Baulinie zur Material-
deponicruug auch bei Anlage von Vorgärten ausgesprochen.

Die Anlage von Arbeiterabvrten ans Bauten wurden durch den Statthaltereierlass
vom 22. August 1893, Z . 58 .848 angeordnet.

Die Hängegerüste des "Anton Bilwachs wurden mit Magistratsdecret vom
27. September 1893, Z . 82 .521 für zulässig erklärt.

Durch das Magistratsdecret vom 23. October 1893 , Z . 111.305 wurde die
"Anwendung der vom Stadtbaumeister Anton Houus  projeetierten Teckenconstructiou
aus Gyps und gekreuzten Schilfrohrlagen gestattet.

Die Beistellung von gesundem Genusswasser für die Arbeiter auf Bauten wurde
mit Magistratsdecret vom 29 . Sctober 1893, Z . 90.982 vorgeschriebe».

Die Verwendung von Mörtelaufzügen bei Bauten innerhalb des Gemeindegebietes
von Wien wurde durch die Kundmachung des Magistrates vom 2. December 1893,
Z . 114.258 reguliert.

Mit der Kundmachung des Magistrates vom 29. Juni 1893, Z . 2099 wurden
die Bedingungen für die Verwendung neuartiger Leitergerüste nach System Julius
Kaufmann  und Hermann Heiland  im Wiener Gemeindegebietefestgestellt.

Durch die Kundmachungdes Magistrates vom 25 . Juli 1893, Z . 51.304 wurde
die regelmäßige Untersuchungder hohen Rauchfänge und insbesondere der Fabriksschlote
augeordnet.

Der Gemeiuderath hat in seiner Plenarsitzung vom 24 . März 1893 in Durch¬
führung der 88 71, 82 und 83 der nbgeänderten Bauordnung für Wien jene Gebiets-
theile, welche, insolange der General-Regulierungsplan nicht besteht, vorzugsweise für
die Anlage von Industriebauten bestimmt sind, respective in welchen eine besondere"Art
der Verbauung vorgeschrieben wird, genau fixiert und bestimmt, dass die im 8 83 in
"Aussicht genommenen Erleichterungen vorläufig nur von Fall zu Fall zu gewähren sind.

Das Gesetz vom 26. December 1893, R . G. Bl . Nr . 193 enthält die Regelung
der concessionierten Baugewerbe.

Durch die Verordnung der k. k. Ministerien des Innern und des Handels vom
27. December 1893 , R . G. Bl . Nr . 194 wurden die im Grunde des 8 2, Absatz2, vor¬
stehenden Gesetzes als ausgenommen erklärten Orte Verlautbart.

Mit der in der Sitzung vom 29 . Juli 1893 gefällten Entscheidung der Bau-
depntation, Z . 45 , wurde bei Häuserpölzungen die Anlegung der Pvlzstreben an ein
gegenüberliegendes Hans als gesetzlich begründet erkannt.

Das Gesetz vom 5. April 1893 , R . G. Bl . Nr. 45 betrifft die "Ausdehnung der
zeitlichen Befreiung von der Hausziussteuer für Umbauten, welche im Gebiete der Stadt
Wien anlässlich von Regulierungen und Erweiterungen der Hauptverkehrsstraßen vvr-
genommen werden.

Bereits mit dem Beschlüsse des Wiener Gemeinderathes vom 6. Mai 1892 war
zur Erlangung von Entwürfen für einen General -Regulieruugsplan über das
gesummte Gemeindegebiet von Wien  eine allgemeine Preisbewerbnng angeordnet
worden, und wurden hiefür zwei Preise mit je 10.000 fl., 3 Preise mit je 5000 fl.
und 3 Preise mit je 3000 fl. bestimmt. Gleichzeitig wurden die näheren Bestimmungen
über diese Preisausschreibnng festgesetzt, und hienach die Architekten und Ingenieure des
In - und Auslandes eingeladen, sich an dieser Preisbewerbnng zu betheiligen.
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Um jedoch für die Verbauung und Regulierung des zwischen dein Donancanale,

der Wollzeile und Rotheuthurmstraße gelegenen Stadttheiles noch vor Ablauf des

Termines zur Einbringung der Entwürfe für den General -Regulierungsplan über das

gefammte Gebiet in den Besitz von Tetail -Regulierungsentwürfen zu gelangen , wurde

mit dem Beschlüsse des Gemeinderathes vom 22 . Juli 1892 eine besondere Preis¬

bewerbung ausgeschrieben ; die diesfalls ausgesetzten Preise waren : ein Preis zu 2000 fl .,

ein Preis zu 1000 fl . und ein Preis zu 500 fl.

Das Ergebnis der beiden Ausschreibungen war schon mit Rücksicht ans die Zahl

der eiugelangten Entwürfe sehr befriedigend.

Zu Ende des Jahres 1893 war die Arbeit des eingesetzten Preisgerichtes zur

Prüfung der Entwürfe für den General -Regnlierungsplan noch nicht beendet , wohl aber

lag hinsichtlich der eingelangten Entwürfe für den Stadttheil beim Donaucanalc , bei

der Wollzeile und der Rothenthurmstraße bereits die Entscheidung des Preisgerichtes

vor und konnten die ausgesctzten Preise zuerkannt werden ; der Wiener Gemeinderath

fand sich überdies bestimmt , noch andere der eingelangten , nicht mit Preisen aus¬

gezeichneten Entwürfe anzukaufen.

Durch die eiugelangten Entwürfe ist der Gemeiude ein reicher Jdeenschatz zur

Verwertung bei der folgenden , schwierigen und wichtigen Arbeit der Feststellung der

General -Reguliernngsplüne gesichert.

8 . Bauthätigkeit und Handhabung der Baupolizei.

Die durch das Gesetz vom 19 . December 1890 , L . G . Bl . dir . 45 verfügte

Vereinigung mehrerer Gemeinden und Gemeindetheile mit der Stadt Wien , hatte in

dem Zeitabschnitte vom Jahre 1889 bis Ende 1891 in Hinblick auf die Baupolizei aus

dem Grunde noch keine wesentliche Änderung zur Folge , als nicht bloß die Bauordnung

für Wien erst vom 1 . Jänner 1892 angefangcn auch in dem erweiterten Gelneinde-

gebiete zur Geltung gelangte , sondern auch die Amtswirksamkeit der Gemeiudevorstäude

in den einbezogenen Gemeinden bis zu dem bezeichnten Tage , an welchem die neuen

magistratischen Bezirksämter ihre Wirksamkeit begannen , zur Unterstützung des Wiener

Bürgermeisters , des Stadtrathcs und der Bezirksausschüsse in den Geschäften des

selbständigen Wirkungskreises , demnach auch in der Handhabung der Baupolizei fortzn-

dancrn hatte.

Trotzdem wurde in vielen zweifelhaften und für die Stadt Wien wichtigeren
Fällen die Mitwirkung der Gcmeindeorgane und die Beschlussfassung der Stadtver-

tretuug auch in baupolizeilichen Angelegenheiten in Anspruch genommen.

Überdies bildete die Frage der Regelung der Baupolizei in der neu einznrichtenden

Gemeindeverwaltung , insbesondere die Zuweisung der einzelnen Zweige der Baupolizei

an die magistratischen Bezirksämter , beziehungsweise die centrale Verwaltung , sowie

anderweitige Vorbereitungen für die bevorstehenden Änderungen im Verwaltnngsorganismus

eine wichtige Vermehrung der mit der Handhabung der Baupolizei im bisherigen Stadt¬

gebiete verbundenen Amtsgeschäftc.

Erst mit 1 . Jänner 1892 vollzog sich ans Grund der durch das Gesetz vom

26 . December 1890 , L . G . Bl . dir . 48 erfolgten Abänderung der Bauordnung für Wien
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vom 17. Jänner 1883 , L. (st. Bl . N' r . 35 »nd infolge der durch die Schaffung der
magistratischen Bezirksämter entstnndenen nenen Baubehörden eine wesentliche Uiiige-
staltung cms dem Gebiete der Baupolizei.

Nach erfolgter Decentralisationder Bauagenden ivaren nnr die Bauangelegenheiten
für die alten Bezirke I. bis IX . dem Magistrate zugewiesen: außerdem blieben die
Banlinienbestimmungenund die Pareelliernngen in allen 19 Bezirken im Bandepartement
des Magistrates eentralisiert.

Überdies wurden bestimmte Banangelegeicheiten der collegialen Beratbnng des
Bcagistra tSgrc inituns, respective der Leimte Vorbehalten.

Die administrative Thätigkeit der Gemeinde in Bauangelegenheiten ist ans der
folgenden Zusammenstellungzu entnehmen.

Es wurden behördlich genehmigt:
im Ja h r e

1889 1899 1891 1892 1893
Neubauten. 294 316 218 489U 570
Umbauten. 83 81 91 139 136
Zubauten. 249 233 256 7352) 824
Aufbauteil. 23 24 28 58 75
Adaptierungen . . . . 1233 1355 1332 2067 2489
Planauswechslungen . 323 325 278 428 473
Banlinienbestiminungen 20 16 24 63 63
Parcellierungen 22 11 27 25 47
Unterabtheilnngen. 34 33 25 38 56
Straßenniveau-

bestimmungen 4 9 1 6 18
Bon den behördlichen Genehmigungenfür Neu-, Um-, Zu- und Aufbauten, sowie

Adaptierungen entfallen i in I a h r e
1889 1899 1891 1892 1893

auf Industrie - 1 isolierter Lage. 2 4 10 12 13
bauten in 1 nicht isolierter ,. ii 13 15 52 64

auf Betriebsanlagen . . 45) 64 89 297 381
Die Zahl der Bentttzungsbewilligunge» betrug im Jahre 1889 : 1187,1890 : 1077,

1891 : 1052 , 1892 : 1779 und 1893 : 2088.
Bon den vorstehendenAngaben umfassen jene für die Jahre 1889 bis 1891 das

ehemalige, die übrigen das erweiterte Gemeiudegebiet.
Im Folgenden beschäftigen wir uns mit den seit der letzten allgemeinen Volks¬

zählung (31. December 1890), die bereits das erweiterte Genieindegebiet umfasste,
thatsächlich ausgeführteu Bauten.

Ls betrug

im Jahre
der Zuwachs an Gebäuden

(durch Neubauten und llm-
bnuteu ganzer Gebäude)

der Abfall an Ge¬
bäude» (durch Demo¬

lierung ganzer
Gebüudel

der Überschuss
des Gebünde-

zn Wachses
1891 537 152 385
1892 463 133 330
1893 547 148 399

st Darunter LI Ausstellnngsbauten. st Darunter 14 Ausstellungsbauten.
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Buu dem ausgewiesene » Bauzutvachse cnksalleit

im Jahre auf Neubauten auf Umbauten
ganzer Gebäude

1891 437 100

1892 364 99
1893 411 136

Die Zahl der Umbauten einzelner Gebäudetheile bezifferte sich im Jahre 1891

mit 8 , 1892 mit 46 und 1893 mit 15 , jene der Demolierung einzelner Gebäudetheile

mit 21 , 72 und 48.

Was endlich die Zu - und Ausbauten betrifft , so betrug

im Jahre
die Zahl der

Zubauten Ausbauten
1891 94 41

1892 342 31

1893 401 64

Da das Ergebnis der Bauthätigkeit schließlich in der Zahl der Gebäude,

Wohnungen und Wohnbestandtheile den ziffermäßigen Ausdruck findet , mögen die

betreffenden Angaben hier Platz finden.
Es betrug

die Gesammtzahl der

im Jahre Häuser Wohnungen Wohn¬
bestandtheile

1890 iZählungsjahrl 29 .322 308 .185. 986 .118

1891 29 .675 315 .293 1,007 .695

1892 30 .197 321 .425 1,026 .742

1893 30 .645 328 . 148 1,048 .284

In der Gesammtzahl der Häuser sind auch die am Ende des betreffenden Jahres

noch im Baue befindlich gewesenen Häuser enthalten , deren Zahl sich im Jahre 1890

mit 63 , 1891 mit 31 , 1892 mit 221 und 1893 mit 270 bezifferte.

Bezüglich der näheren Angaben über die Bauthätigkeit im ganzen und in den

einzelnen Gemeindebezirken wird ans den Abschnitt „ Bau - und Wvhnstatistik " in den

Statistischen Jahrbüchern der Stadt Wien verwiesen.

Als wichtigere Bauten sind zu erwähne » :
Im Jahre  1889 : Der Bau der Centralslativn der freiwilligen Rettnngsgesell-

schaft im I . Bez . ; des Landwehr -Hauptausrüstniigs -TepotS in der Siebenbrunnengasse

in, V . Bez . ; des deutschen BolkStheaters in der Bellariastraße in, VII . Bez . ; der

Werkmeisterschule in der Engengasse im X . Bezirke;
im Jahre  1890 : Ter AuSbn » der k. und k. Hofburg am Michaelerplatze im

I . Bez . ; der Ban der Kirche in der Jacgningasse im III . Bez . ; des Schmidt scheu

StiftungShanscs im IV . Bez ., Hauptstraße 11 , die Znbauten beim k. k. Krankenhanse

an der Driesterstraße im X . Bez . ;

im Jahre  1891 : Der Ban eines Palais im 111. Bez ., Jacgningasse 18 , der

allgemeinen Poliklinik im IX . Bez . und Zubanten beim Kinderspitale IX ., Kinder-

spitalgasse 6;
im Jahre  1892 : Ter Bau des kaufmännische » BereinShanses I ., Johannes-

gasse , das Palais des JvhanniterordenS I ., Kärntnerstraße , der Umbau der Häuser

I ., Wvllzeile 34 — 36 , der Bau des Tempels der Thora Ez Chaim II ., Große Schiff-
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gasse 8 , der Zubau beim Kinderspitale II , Obere Augarteustraße , der Bau der Schule»
im II . Bezirke , in Zwischeubrücke » , Freudenau und Engerthstraße , ferner iiu IX . Bezirke,
Bauten in der Schwarzspanierstraße , der Volksbäder im IV ., VI . , VIII . und IX . Bez .,
der serbischen Kirche III ., Beithgasse , der Bau des Hauses der Ärzte IX ., Frankgasse,
des Maria Theresia -Hospitales VIII ., Feldgasse;

im Jahre 1893 : Ter Umbau des Schwarzenberg -Palais (5 Häuser in der
Kärntuerstraße und am Neuen Markt ) im I . Bez ., der Bau des Thiergartens am Schüttet
im II . Bez ., der k. k. landwirtschaftlichen chemischen Versuchsstation II ., Am Tabor , der
Schule II ., Lehstraße , der russischen Kirche III ., Richardgasse , der Sauitäts -Barakeu
III ., Unter den Weißgürber », des k. k. Gymnasiums in der Kriehnbergasse im V . Bez .,
des Raiinundtheaters VT ., Wallgassc , der Typhtherie -Pavillone des St . Anna -Spitales
im IX . Bez ., des Schulvereinshauses für Beamtentöchter VIII ., Langegnsse.

Als hervorragende Industriebauten sind zu bezeichnen:

Im Jahre 1889 : Die Eisengießerei Sperber II ., an der Tresdncrstraße und

Mnrchfeldstraße , die elektrische Centralstation der internationalen Elektricitütsgesell-
schaft II ., unterhalb der Kronprinz - Rudolfsbrücke die Eisengießerei und Maschinen¬
fabrik A . Kroi  II ., Marchfeldstraße , die Stantsdrnckerei III ., am Rcnnwege , die

Kabelfabrik Siemens und Halske III ., Hainburgerstraße , die elektrische Eentralstation
der Wiener Elcktricitätsgesellschaft VI ., Kaunitzgasse 4 , die Umgestaltung der ehe¬
mals Sigl 'schcn Fabrik in eine Waffenfabrik der österreichischen Waffenfabriks -Gesellschaft,
die Regcneratorbrennerfabrik der Firma Friedrich Siemens  IX ., Mariannengasse 15;

im Jahre  1890 : Tie Gießerei T e u d l o f f II ., Dresdnerstraße , die Gipsdielen¬
fabrik Völker  II ., Engerthstraße , die Knnstfischbeinfabrik Spieler und Eisler,  II .,
Jnnstraße , die Margarinfabrik II ., am Handelsquai , die Erweiterung der elektro¬
technischen Fabrik Siemens und Halske  III ., Hainburgerstraße , Eisengießerei Becker

V ., Michalowitzgasse die elektrotechnische Fabrik Brnsh  und Eomp . IX ., Eiscugasse;
im Jahre  1891 : die Musik - und Theateransstellung II ., im k. k. Prater , Er¬

weiterung der elektrotechnischen Fabrik Siemens und Halske  III ., Hainbnrgerstraße,
die Maschinenfabrik G . Roth  III ., Erdbergerlände , die Adaptierung des Hauses III .,
Rasnmvfskhgasse 29 , zu einer Kunstemailfabrik iBothe ) , der Zubau beim technolo¬
gischen Gewerbemuseum IX ., Währiugerstraße 59;

im Jahre  1892 : Ter Eirkus Busch II ., im k. k. Prater , Znbau der inter¬
nationalen Elektricitütsgesellschaft II ., Engerthstraße , Maschinenfabrik Fr i e d l ä n d e r II .,
Tresdnerstraße , Erweiterung der Färberei und Appretur Fischer und Müller  II .,
Treustraße , die Depots der Vienna Oeneral - Oinnibus - Loinpanx II ., in Zwischen¬
brücken , die Hütteldorfer Malzfabrik II ., am Handelsquai , die Horufabrik Spitz
und Morgenstern  II ., Jnnstraße , die Ditmar 'sche Lampenfabrik in der Schwalben¬
gasse im III . Bez ., der Fabriksban der Produetivgesellschaft der Wiener Fleischselcher
111., Erdbergermais , die Buchdruckerei Friedrich Jasper  III ., Thougasse , das Sandor
Jarah ' sche  Decvratious -Atelier V ., Griesgasse 12 , die Gasmotorenfnbrik I . Polke
V ., Kohlgasse;

im Jahre  1893 : Ter Bau der landwirtschaftlichen chemischen Versuchsstation
11., Am Tabor , der Bau der Flcischverkaufsstände in der Ceutral -Markthalle im
III . Bez ., die Depot - und Walzmühlen der Firma Joses Voigt  und Comp . III ., Tietrich-
gasse 12 , das VereinshanS der Tischlergenossenschaft V ., Ziegelofengasse 31 , die

Schmirgelfabrik Ferdinand Rapp old  V ., Pilgramgasse.
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Bon den Banlini ende stimm ungen sind bemerkenswert:

Im I . Bezirke:  Tie Bestimmungen der Banlinie für den Judenplatz , die Pariser¬

gasse , Curreutgasse , den Scbnlyos , die Steindlgasse , Kleeblattgasse , Jordangasse , Füttere»

gasse ( 1889 ) ; für die Oiriecheitgasse und den Hnfnersteig , die Fischersticge und Stern¬

gasse und für das Auwinkel nnd Umgebung z1890 ) ; für den Tiefen Graben , die Börse¬

gasse , Dvrotheergasse und Wollzeile ( 1891 ) ; Johannesgasfe , Schottengasse und Wallner-

straste (1892 ) ; Donnergasse , Kärntnerstraße nnd Neuer Markt , Dorotheergasse , Spiegel-

gasse und Jndengasse ( 1893 ) ;

im II . Bezirke:  Die Planerrichtung an Stelle des ausgelassenen Asyl - und Werk-

Hauses , die Bauliuicubestimmuug für die Donaurcgulicrungsgrüude an der Dresdnerstraße

gegen die Nordwestbahn zu (1889 ) ; für die Große Stadtgntgasse , verlängerte Schweidl-

gasse , Schmelzgasse , Große Mohrengasse , Leopoldsgasse , Schiffamtsgasse und Haidgnsse

(1891 ) ; für die Tonauregulierungs -Gründe zwischen der Ausstellnngsstraße nnd Stadl-

anerbrücke und die Lilienbrunngasse (1892 ) ; für die Große Sperlgnsse , Karmelitergasse

nnd den Marktplatz ( 1893 ) ;

im III . Bezirke:  Die Bestimmung der Banlinie für die Dietrich - und Haidinger¬

gasse ( 1889 ) ; für den Durchbruch der Sosieubrückengasse , die Umlegung der Gürtclstraße,

die theilweise Auflassung der Salm - und Paulnsgasse , sowie für die Straße beim Haupt-

zvllamte ( 1890 ) ; für die Vcrbindungsgasse zwischen der Marxer - und Lvwengnsse , ver¬

längerte Htrohgasse , Psnrrhvsgasse -und neue Gasse zur Kirchenfreistellnug , — sowie

Auflassung der Berbindungsgassc zwischen der Haidinger - nnd Rüdengasse ( 1891 ) ; für

die Hafengasse , die Kaisergartengründe an der Boerhavegasse nnd Schulgasse , für die Fort¬

setzung der Ottogasse bis zum Gemeiudeplatz und für die Bichmarktgasse ( 1892 ) ; für die

Rosenthabschen Gründe und die k, und k. Artillerie Kaserne sBaumgasse , Gasse um die

Kirche Maria Geburt , Landstraße Hauptstraße , Petrusgasse , Rennweg , Rüdeugasse,

Schimmelgasse und Zwiugergasse ) und für den neuen Straßenzug zwischen der Uugar-

gasse und Linken Bahngasse über das ehemalige Bräuhaus ( 1893 ) ;

im IV . Bezirke:  für den Wieduer Gürtel ( 1890 ) ; Tchelleingasse (Fortsetzung

bis zur Favoritenlinie und Berbindungsgassc bis zur Alleegasse ) (1891 ) ; für die Mvst-

gasse ( 1892 ) ;

im V . Bezirke:  für die Fortsetzung der Zeinlhosergasse ( 1890 ) ; Straußengasse

(1891 ) und Am Hnndsthurm ( 1893 ) ;

im VI . Bezirke:  für die Ilse » und Morizgasse , Mittelgasse und Treihufeiseu-

gasse ( 1891 ) ; Treihnfeisengasse nnd Gumpendorferstraße , Gras - , Kurz - und Wallgasse

t1892 ) ; Kaserueugasse , Liniengasse , für den projektierten Platz und die Thurmburggasse

über die Gumpendorfer Kaserne ) , für die Webgasse (Fortsetzung zur Mvllardgasse ), die

Mariahilferstrnße Gcke der Wallgasse (projektierter Platz ) und Fillgradcrgasse , Maria-

hilferstraße , Thcvbaldgasse , Wiudmühlgasse und projektierte Gasse durch das Polizei¬

gefangenhaus ( 1893 ) ;

im VII . Bezirke:  für die Westbahustraße und Dreilaufergasse (Fortsetzung zur

Lindengasse ) ( 1891 ) ; Dreilaufergasse und Westbahnstraße ( 1892 ) nnd Westbahustraße

zwischen der Kaiserstraße und Wimbcrgergasse ( 1893 ) ;
im VIII . Bezirke:  für eine neue Radialstraße zwischen der Josesstädtcr - und

Lerchenfelderstraße ( 1889 ) ; Bnchseldgasse (1891 ) ; Gürtelstraße zwischen der Lerchen-

felderstraße und Floriauigasse ( 1892 ) uud für die Lerchenfelderstraße zwischen der Kaiser-
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straße und Blindengasse einerseits und die Gürtclstraße anderseits, serner fiir die
Fortsetzung der Pseilgasse und für die Blindengasse zwischen der Pfeilgnsse und Josef¬
städterstraße (1893) ;

im IX . Bezirke : für eine neue Gasse zwischen der Sechsschiinmel- und Fuchs-
thallergasse (1890) ; für die Lichtenthaler- und Wiesengasse(1891) ; für die neuen
Straßenzüge über die Brünnlbadrealität und die Fortsetzung der Müllnergasse zur See¬
gasse(1892) ; für die Fortsetzung der Straßnitzkygasse zur Rossanerlände und die Innere
Gürtelstraße bei der Landes-Jrrenanstalt (1893) ;

im X. Bezirke : für die Landgutgasse (1892) ;

im XI . Bezirke : in Kaiser-Gbersdorf für die Gbersdorferstraße und die Straße
nach Schwechat, in Simmering für die Straße längs der Staatsbahn und in Schwechat
für die Pressburger Reichsstraße (1892) ;

im XII . Bezirke : in Hetzendvrf für die Reinhartsgassc und in Unter-Meidling
für den Platz bei der Rudolfs- und Steinbauergasse und die Schönbrnnnerstraße bei
112/114 (1892) ;

im XIII . Bezirke : in Baumgarten , für die prvjectierte Straße II im Schloss¬
park und für die Schulgasse; iu Hietzing für die Feldgasse und Laiuzerstraße; in Laiuz
für die Hauptstraße; iu Hütteldorf für die Hauptstraße; in Penzing für die Ameisen-,
Bahn-, Feld-, Bäcker-, Haupt-, Pfarr -, Schul- und Schmiedgasse und St . Jakvbsstraße;
in Qber-St . Veit für die Langegasse, Schweizerthalstraße und Winzergasse; in Unter-
St . Veit für die Auhvfstraße, Feldgasse, .Kirchengasse, Fleschgasse und Zwerggasse und
für drei Längen, eine Quergasse und ein Platz (infolge Parcellierung der Frankl 'schen
Gründe) (1892) ;

im XIV . Bezirke : in Rndolfsheim für die Felder- und Goldschlagstraße, Arnstein-
Karolinen- und Reindorfgasse (1892 ) ;

im XV . Bezirke : für die Schönbrunnerstraße (1892) ;

im XVI . Bezirke : in Nenlerchenseld für die Gürtelstraße zwischen der Haupt-
und Thaliastraße und in Ottakring für die Blumberggasse, Engerthstraße, Hauslabgasse
Habichergasse und Marc Aurelstraße, Snlmgasse und Wilhelminenstraße (1892) ;

im XVII . Bezirke : in Dornbach für die Promenadegasse; in Hernals für die
Frauengasse, Kirchengasse, Kirchenplatz und Schulgasse, Rölzergasse, Spitzackergasse und
Weinhauserstraße und in Renwaldegg für die Hauptstraße, Klampfelberggasse und Pötzleins-
dvrferstraße (1892) ;

im XVIII . Bezirke : in Gersthof für die Bergsteig-, Feld-, Klein-, Mandl-,
Sack- und Scheidlgasse und in Währing für die Herrengasse (1892) ;

im XIX . Bezirke : in Grinzing für die Ferstclgasse und in Ilnter-Döbling für
die Hohe Warte.

Die Vorarbeiten zur Aufstellung des General-Regnlierungs- und General-Bau-
linienplaneS beschränkten sich 1889 und 1890 noch auf die Herstellung des einheitlichen
Stadtplanes im Maßstnbe von I : 2880 unter Ginzeichnnng der bereits festgesetzten
Regnlierungslinien für die verbauten Theilc der BezirkeI—X , während im Jahre 1891
mit der Herstellung des Ttadtplanes für die neu einbezogenen GemeindegebietStheile
begonnen und 1892 und 1893 fortgesetzt wurde.
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Bon den Parcellierungen sind bemerkenswert:

im I . Bezirke : die Parcellierung der Grundfläche des sogenannten Müller 'schen
Gebäudes am Franz Josefs -Quai (1889 ) ; der Häuser Wollzcile dir . 34/36 (1891 ) ;
des Palais Schwarzenberg am Neuen Markt ( 1893t;

im II . Bezirke : die Parcellierung der Grundfläche des ausgelassenen Asyl - und
Werkhanses , einer größeren Grundfläche am Mathildenplaß , an der Jägerstraßc ( 1889 ) ;
an der Wallensteinstraße (Liebig 'sche Gründe ) , der Dvnan -Regnlicrungsgründe am
Handelsquai bei der Jnnstraße (1890 ) ; einer Grundfläche an der Wallensteinstraße und
an der Lcipzigerstraße ( 1891 ) ; an der Trenstraße und an der Ranscherstraße , die
Parcellierung der Donan -Regulierungs -Gründe am Handelsgnai zwischen der Ansstellungs¬
straße und Lagerhans -Tonan -Userbahn >1892 ) ; die Parcellierung einer Grundfläche
an der Trenstraße , an der Novaragasse und » leinen Stadtgntgasse , an der Trenstraße,
an der Dammstraße , an der Prager Reichsstraßc und Trnnncrstraße , an der Trenstraße

und Qkhmargasse (1893 ) ;

im III . Bezirke:  die Parcellierung der hofärarischen Gründe an der Jacqnin-
gasse (1889 ) ; der Gründe an der Hohlweggasse (1890 ) ; an der » egel - und Marxcr-
gasse , Dietrichgasse , Heßgasse (1891 ) ; an der Fasangasse und am R' ennweg (» lasier
Sucre Loeur ) (1892 ) ; an der Apostclgasse und Hainbnrgerstraße , die Parcellierung
der Gründe des ehemaligen Brauhauses in der Ilngargasse , des Hanfes Tietrichgasse 12
und eines Grundes in der Erdbergcrniais -Vände (1893 ) ;

im IV . Bezirke:  die Parcellierung eines Grundes in der Weyringergasse ( 1892 ) ;

im V . Bezirke:  eine Parcellierung in der Reinprechtsdorferstraße , Maßleins-
dorserstraße 7 und 9 ( 1889 ) ; in der Siebcnbrnnnengasse 25 (1890 ) ; in der Sieben-
brnnnengasse 57 , Breitcnsnrtherstraße und Embclgassc (1891 ) ; in der Stvllberggasse,
Spengergasse und Heincgasse und in der Breitcnsnrtherstraße ( 1893 ) ;

im VI . Bezirke:  eine Parcellierung in der Gnmpendorfcrstraße ( 1893 ) ;
im VIII . Bezirke:  die Parcellierung in der Florianigasse zur Schaffung des

Breiteufelder » irchenbanplatzes (1893 ) ;

imIX . Bezirke:  die Parcellierung von Gründen in der Rothen -lpvwengassc ( 1889 ) :
Eiscngasse 5 , Sechsschimmelgasse , an der Rossanerlände ( 1890 >; in der Porzellangasse
und Müllnergasse , die Parcellierung der Grundfläche des sogenannten „Rothen Hauses"
in der Garnisonsgasse , der Häuser Sechsschimmelgasse 3 und Seegasse 10 (I892 >; der
Brünnlbadrealität in der Lazarethgasse , der Gründe an der Sechsschimmelgasse und

Dreihackengasse , in der Sobieskhgasse und an der Rossanerlände ( 1893 ) ;

im X . Bezirke:  die Parcellierungen an der Triesterstraße und Simmeringer-
straße ( 1889 ) ; an der Simmeringerstraße (1891 ) ; an der Simmeringerstraße und an
der Qnellcngasse , ferner die Parcellierung der Realität „ Rothcr Hof " am Bürger¬
platz ( 1892 ) ;

im XI . Bezirke:  eine Parcellierung in Schwechat an der Pressburgcr Reichs¬
straße und in Simmering Rimböckstraße ( 1892 ) ;

im XII . Bezirke:  in Meidling Schkmbrnnnerstraße 112/114 (1892 ) ;

im XIII . Bezirke:  in Baumgarten Hauptstraße , in Penzing , an der Wiennser-
nnd Hollergassc und in Speising , Mayerhosgassc (1892 ) ;

im XV . Bezirke:  die Parcellierung des Lcrchenfelder Friedhofgrundes ( 1892 ) ;
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im XVI . Bezirke : in Ottakring je eine Parcellierung an der Seitenberggasse
und an der Hauptstraße (1802);

im XVII . Bezirke : die Parcellierung eincrRealität in Hernals ,Hauptstraße (1892) ;
im XVIII . Bezirke : die Parcellierung eines Grundes in Gersthof, Bergsteig-

gassc (18921.
Weitere zisfermäßigc Angaben über die Banthätigkeit, scNvie über die Ban- und

Wvhnverhältnisse Wiens überhaupt enthält das Statistische Jahrbuch der Stadt Wien
im Abschnitte IV „Ban- und Wohnstatistik".

Tie Zahl der Strafamtshandlnngen  des Magistrates wegen Übertretung der
banpalizeilichen Vorschriften betrug im Jahre 1889 : 76, 1890 : 184, 1891 : 98,
1892 : 172 und 1893 : 285.

Anhangsweise sollen an dieser Stelle noch einige kurze Bemerkungen über die
städtische Prüsnngsanstalt sür hydraulische Bindemittel  Platz finden.

Das Jahr 1889 brachte für diese Anstalt insvferne eine bedeutsame Änderung,
als mit Gemeinderathsbeschlussvom 20. Februar 1889 die Vornahme der Prüfungen
von Portlandcement ans Grund der neuen, vom österreichischen Ingenieur - und
Architektenvereine erlassenen Bestimmungen genehmigt wurde.

Tiefe Bestimmungen weichen in folgenden wesentlichen Punkten von dein
bisherigen Prüfungsvcrsahren ab:

1. Für die Bcurtheilnng der Abbindeverhältnisse ist nicht mehr die Bindezeit,
sondern der Erhärtnngsbeginn maßgebend. Tie Proben sind an Gementbrei von einer
bestimmten, mittels eines eigenen Apparates (Eonsistenzmesser) zu cvntroliercndcn
Rvrmalcvnsistenz vorzunchmen, wobei sich der Rormaluadcl zu bedienen ist. Es ist
dies eine runde Stahlnadcl von einemO.nadratmillimeter Querschnitt, welche bloß mit ihrem
Eigengewichte>800 Gramm) ans die Oberfläche des BreieS drückt und aus der Tiefe
des jeweiligen Eindringens ans das Fvrtschreiten der Erhärtung schließen lässt. Die
bisherige Eintheilnng in rasch und langsam bindende Portlandcemente erfuhr eine
Erweiterung durch die Einschiebung einer neuen Kategorie: der mittelbindenden Port¬
landcemente, cs sind dies solche Portlandcemente, deren Erhärtnngsbeginn zwischen
10 und 80 Minuten liegt. Übrigens wird außer dein Erhärtungsbeginne auch die
Bindezeit cvnstatiert.

2. Behufs Untersuchung der Portlandcemente aus ihre Volnmenbeständigkeitan
der lr'uft wurde die Darrprobc cingeführt, bei welcher ein Kuchen ans reinem Cement
durch zwei bis drei Stunden einer Lnfttcmperatnr von 120 Grad Eelsius ansgesetzt
wird, ohne hiebei Verkrümmungen und Kantenrisse erleiden zu dürfen. Die bisherige
Probe der Bvlnmenbeständigkeit unter Wasser erfuhr keine Veränderung.

8. Für die Prüfung der Mahlfeinheit wurde außer dem bisherigen Siebe von
900 Maschen per O.nadratcentimcter ein zweites mit 4900 Bia scheu pro Qnadrat-
centimcter mit einer Trahtstärke von O.̂ z Millimeter normiert, ans welchem vorschrifts¬
mäßiger Portlandcement höchstens 85 Procent Rückstand znrücklassen darf. Das zulässige
Rückstandsmayimnm ans dem 900 Maschensisbe wurde von 20 Proccnt ans 10 Procent
herabgesetzt.

4 . Sehr einschneidende Änderungen wurden bei der Prüfung der Bindekraft
Vvrgenvmmen. "Als maßgebende Probe gilt nunmehr statt den bisherigen sieben- und
28tägigen Zugproben die Druckprobe nach 28tägiger Erhärtung und sind die Probe-
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körper mit Aufwendung einer genau bestimmten Kraftleistnng (O.g Nieterkilogramni pro
Gramm Trockensubstanz) auf maschinellem Wege und in einer ebenfalls genau definierten
Aarmalcvnsistenz zu erzeugen, lieben den Truckprobe» werden aber auch Z>ngprvbcn.
mit maschinell oder durch Handarbeit angesertigten Probekörpcrn ansgeführt.

Für die Erzeugung der Probe karg er verwendet die städtische Prüfnngsanstalt
einen in der Nähe von Lemberg vorfindlichen natürlichen Qnarzsand von vorzüglicher
Reinheit, dessen Lieferung mit Gcmeinderathsbeschluss vom 23. November 1888 sicher-
gestellt wurde.

Tie früheren Siebe für das Absieben des Normalsandes ans die sirierte Korn-
große wurden bezüglich der Maschenzahl(64 und 144 Maschen pro Quadratcentimcter)
beibehalten, jedoch das Lichtmaß der Maschen durch Verstärkung des Drahtes von O..,.,
und O.zg Millinieter auf 0 .̂ , und O.zg Millimeter verringert.

Tie Verbesserungenim Prüfnngsverfahren und in der Qualität des Normalsandes
ermöglichten eine Erhöhung der von vorschriftsmäßigem Portlandeemeut zu fordernden
Zug- und Druckfestigkeit und es wurde demzufolge auf Grund vielfacher und mit
Producten verschiedener Fabriken abgeführten Proben die früher für langsambindende
Portlandcemente in einer Mörtelmischnng von einen Gewichtsthcil Eement aus drei
Gewichtstheile Normalsand nach 7- respeetivc 28tägiger Erhärtungsdaner vorgeschriebene
Zugfestigkeit von 8, respeetivc 12 Kilogramm pro Quadratccntimetcr ans 10, respeetivc
15 .Kilogramm pro Qnadrateentimeter vergrößert. Tie Druckfestigkeit nach 28tägiger
Erhärtungsdauer wurde für solche Portlandcemente mit 150 Kilogramm pro Quadrat-
ccntimeter bestimmt. Für Mittclbinder gelten dieselben Ziffern. Von Naschbindern,
für welche bisher keine Festigkeitszifsern vorgcschrieben waren, wird nach 7 und 28
Tagen eine Zugfestigkeit von 8 und 12 Kilogramm pro Qnadratcentimeter und nach
28 Tagen eine Druckfestigkeit von 120 Kilogramm pro Qnadratccntimeter verlangt.

Tic für das neue Prüfnngsverfahren erforderlichen Apparate und Gerätschaften
sind schon im Jahre 1887 angeschasst worden.

Ein neuer sehr genau arbeitender Normaldrnckapparat von I . Amsler -Lasfon
in Schaffhansen wurde im Frühjahre 1889 ausgestellt. Ter Kostenaufwand hiesür
belief sich einschließlich Zoll und Transport ans 1070 st. 69 kr.

Die Revision der Prüfungsvvrschristen für hydraulische Bindemittel, welche im
Jahre 1889 zur Einführung dieser neuen Prüfnngsbestimmnngen für Portlandeemeut
geführt hat, machte im Jahre 1890 einen weiteren Fortschritt, indem der Gemeinde¬
rath mit Beschluss vom 26. August 1890 die Einführung der vom österreichischen
Ingenieur - und Architektenvereinansgearbeitetcn Prüsnngsbestimmnngen für Rvman-
Eement (den bisherigen Cementkalk) an der städtischen Prüfnngsanstalt für hydraulische
Bindemittel genehmigt hat.

Tie Änderung des bisherigen Namens „Eementkalk" in die Bezeichnung „Roman-
Cement," wurde ans dem Grunde vorgenommen. weil das betreffende hydraulische
Bindemittel auch im AuSlande den Namen Rvman-Cement führt, und man daselbst
unter Eementkalk eine Mischung von Portlandeemeut mit Weißkalk versteht.

Die Prüfung von Rvman-Cement wird nunmehr in der gleichen Weise vorgenommen,
wie dieselbe für Portlandeemeut vorgcschrieben ist, mit dem Unterschiede, dass zur Unter¬
suchung des Rvman-Cementes aus Volnmenbeständigkeitan der Luft die Darrprobe
nicht zur Anwendung kommt, und bei der Prüfung auf die Mahlfeinheit der Rvman-
Cemente das 4900 Maschensieb durch ein solches von 2500 Maschen per Quadrat-
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centimeter und 0 .07 Millimeter Drahtstärke erseht wird . Im einzelnen sind in den
ncnen Prüfungsnormcn für Roman -Cement folgende geänderte Bestimmungen enthaltene

1 . Raman -Cement . dessen Erhärtnngsbcginn an der Lnft ohne Sandzusatz innerhalb
7 Minuten eintritt , ist als rasch bindend ; und wenn die Erhärtung erst nach
mehr als 15 Minuten beginnt , als langsam bindend zu bezeichnen ; zwischen beiden
Gattungen liegen die mittelbindenden Rvman -Cementc.

2 . Roman -Cement soll auf dem 2500 Maschensiebe nicht mehr als 36 Procent

znrücklassen . Ans dem 900 Maschensiebe darf der Rückstand nicht mehr als 18 Procent
mach den alte » Normen 20 Procent ) betragen.

3 . Tic Zugfestigkeit von Mörtelmischungen von 1 GewichtStheil Eement und
3 Gewichtstheilen Nvrmalsand nach 7- , respective 28tägiger Erhärtnngsdaner , ist für
langsam und mittelbindendc Roman -Eemcnte mit 5 , respective 10 Kilogramm 0 » den
bisherigen Normen für langsam bindenden Cemcntkalk 3 , respective 6 Kilogramms für
rasch bindende Rvman -Cemente mit 4 , respective 8 Kilogramm «bisher 1 .^, respective
4 Kilogramm ) per Quadratccntimeter vorgeschriebe » .

Langsam und mittelbindende Roman -Eemcnte müssen nach 28tägiger Erhärtnngs-
dauer eine Druckfestigkeit von mindestens 80 Kilogramm , raschbindendc eine solche von
mindestens 60 Kilogramm per Qnadratcentimeter anfweisen.

Durch die Einführung dieser neuen Prüsnngsbestimmnngen wurde die Anstalt in
die Lage versetzt , die Prüfung der hydraulischen Bindemittel nach dem neuesten Stande
der Wissenschaft vorzunehmen.

Die Zahl der zu prüfenden Muster ist in einer continuierlichcn Steigerung be¬
griffen . Es wurden im Jahre 1889 : 117 , 1890 : 135 , 1891 : 145 , 1892 : 164 und
1893 : 196 Stück Cementmuster der Prüfung unterzogen . Als eine erfreuliche Er»
scheinung und als ein Zeichen des guten Rufes , dessen sich die Anstalt in den Fachkreisen
erfreut , möge die Thatsache angeführt werden , dass dieselbe nicht nur von den Besitzern
von Cementsabriken , sondern in den letzten Jahren auch vielfach von den k. k. Militär-
nnd Civilbehörden , von fremden Gemeinden , von Bannnternehmnngen und Bauleitungen,

technischen Vereinen rc. behufs Prüfung von hydraulischen Bindemitteln , welche für die
betreffenden Bauten , oder für wissenschaftliche Untersuchungen geliefert worden waren,

in Anspruch genommen wird.
Seit dem Bestände der Anstalt <Z879 ) bis Ende 1893 sind im ganzen 1448

Muster der Prüfung unterzogen worden , und zwar 246 Stück über auswärtige Ansuchen,
1202 Stück als Eontrole der Lieferung für städtische Bauten , wozu die Bornahme von
mehr als 80 .000 Stück Einzelnproben nothwendig war.
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